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Verfahrensordnung 

für Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich im 
Rahmen des Gesetzes über alternative Streitbeilegung in Konsumentenangelegenheiten (AStG; 

LGBI. 2016 Nr. 516 vom 28. Dezember 2016) 

Für das Verfahren der bei der Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich einlangenden 
Beschwerden gilt gemäss Art. 5 AStG und nach Massgabe der Vorgaben der Art. 11 bis 15 
AstG folgende Verfahrensordnung: 

1. Zuständigkeit

Die Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich kann nur angerufen werden, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1.1. Es muss eine Streitigkeit zwischen einem Konsumenten und einem Unternehmen aus 
einem entgeltlichen Vertrag vorliegen. 

1.2. Konsumenten müssen einen Wohnsitz in Liechtenstein oder einem EWR-Mitgliedstaat 
haben. 

1.3. Das Unternehmen muss in Liechtenstein niedergelassen sein. 

1.4. Die Streitigkeit darf nicht in die Zuständigkeit einer anderen AS-Stelle im Sinne des Art. 
4 Abs. 1 AStG fallen. 

1.5. Die Streitigkeit darf keinen der folgenden Bereiche betreffen: 

a. Ansprüche aus Verträgen über Gesundheitsdienstleistungen;

b. Streitigkeiten mit öffentlichen Anbietern von Weiter- oder Hochschulbildung;

c. Nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse;

d. Kaufverträge über unbewegliche Sachen.

2. Einleitung des Verfahrens

2.1. Ein Schlichtungsverfahren wird auf Antrag eines Konsumenten eingeleitet und beginnt 
mit Einlangen der Beschwerde bei der Schlichtungsstelle, sofern diese zuständig ist. 
Unternehmen können keinen Schlichtungsantrag stellen. 

2.2. Der Schlichtungsantrag ist on- oder offline in deutscher Sprache oder bei 
fremdsprachigen Begehren mit deutscher Übersetzung bei der Schlichtungsstelle 
einzubringen. Auch die allenfalls damit vorgelegten Unterlagen sind in deutscher 
Sprache oder mit deutscher Übersetzung einzureichen. 

Der Schlichtungsantrag hat zumindest folgende Angaben zu enthalten: 

a. Name, Adresse, Geburtsdatum und Kontaktdaten der Verbraucher/in des
Konsumenten;














